
Für die Beurteilung des Vorsatzes genügt ein zweckgerichtetes, koordiniertes Handeln. Ob der Täter auch in der 
Lage war, die Folgen seines Tuns zu beurteilen, ist nicht eine Vorsatzfrage, sondern eine solche der Schuld. 

Unterscheide Vorsatz- und Schuldfrage

Vorsatz (18 II) bedeutet Wissen und Wollen der Tat. Er muss sich auf alle obj. TBM beziehen und zum Zeitpunkt der 
Tathandlung vorliegen, wobei ein sachgedankliches Mitbewusstsein genügt. 

Ist die Parallelwertung in der Laiensphäre einmal vollzogen, ist ein darüber hinausgehender Subsumtionsirrtum für den 
Vorsatz irrelevant und höchstens im Rahmen der Schuld als Verbotsirrtum zu prüfen.

Referenzdefinition

Der Vorsatz muss sich auf alle obj. TBM beziehen, namentlich auf die Täterqualifikation, den 
Kausalverlauf und den strafrechtlich relevanten SV (nicht aber auf die konkrete Identität des 
Opfers / Zieles [e° in persona vel objecto = unbeachtlicher Irrtum]). 

Die drei Stufen des Vorsatzes
Dolus directus 1. Grades liegt vor, wenn der Täter den Erfolg anstrebt. (Wollen: intensiv / Wissen: mind. Möglichkeit erkennen)

Dolus directus 2. Grades liegt vor, wenn der Täter den Erfolg als zwingend notwendige Folge seines Tuns in den 
Tatenschluss einbezieht. (Wissen: sicher / Wollen: sich mind. damit abfinden)

Dolus eventualis liegt vor, wenn der Täter den Erfolg als möglich voraussieht und ihn billigend in Kauf nimmt. 

Bei der bewussten Fahrlässigkeit sieht der Täter den Erfolg als möglich voraus, vertraut jedoch auf 
dessen Nichteintritt (es fehlt ihm am Wollen).

Vorsatz



Versuch bei eventualvorsätzlichem Handeln

In casu könnte ein vollendeter Versuch vorliegen. Dazu müsste der Täter alles getan haben, was er nach seinem persönlichen 
Tatplan für notwendig hielt, um den TB-Erfolg herbeizuführen (Ausgangslage bildet gewöhnlich der persönliche 
RRüücktrittshorizontcktrittshorizont). Das Problem bei eventualvorsätzlichem Handeln liegt hierbei darin, dass überhaupt keine sichere 
Vorstellung über den Eintritt des Erfolges existiert, somit auch keine Tatplan zu dessen (zielgerichteter) Herbeiführung. Somit 
muss das Vorstellungsbild des Täters nach Abschluss der letzten tatbestandlichen Ausführungshandlung – der sog. korrigierte korrigierte 
RRüücktrittshorizont cktrittshorizont – massgeblich sein. Wenn T den S aus dem Wasser zog, bevor dessen Bewegungen vollständig 
aufhörten, ist anzunehmen, dass T zu diesem Zeitpunkt noch nicht von einem sicheren Todeseintritt bei S ausging. Der 
Versuch war unbeendet.

Spezialfälle der Kausalität

Im Allgemeinen gilt die conditio-sine-qua-non-Formel: Das Gewicht des Tatbeitrages spielt keine Rolle, eine überholende 
Kausalität ersetzt den ursprünglichen KSZ vollständig (prüfe diesbezüglich Versuch). Einzig bei der doppelten Kausalität 
(sowohl Tatbeitrag A wie auch Tatbeitrag B führten für sich alleine zum Erfolg) wird Kausalität (entgegen der csqn-Formel) 
einhellig bejaht. Eine hypothetische Kausalität (er wäre ja sowieso bald gestorben) ist strafrechtlich absolut irrelevant: 
Irgendwann stirbt jeder. Abzustellen ist auf den konkreten Erfolg. 

Objektive Zurechnung

Hat der Täter ein rechtlich missbilligtes Risiko geschaffen? Dies ist zu verneinen, wenn er ein erlaubtes Risiko geschaffen 
oder ein bereits bestehendes Risiko verkleinert hat.
Hat sich genau dieses Risiko im deliktischen Erfolg realisiert? Dies ist zu verneinen, wenn sich der deliktische Erfolg bei 
wertender Betrachtung als Realisierung des allg. Lebensrisikos darstellt (z.B. Krankenwagen verunfallt, ohne dass er von 
seinen Sonderrechten Gebrauch macht); oder wenn der Erfolg dem Verantwortungsbereich einer anderen Person (Dritter, 
Opfer selbst) zuzurechnen ist.



A nimmt irrtümlicherweise einen fremden Mantel 
anstelle des eigenen. 

Obj. TB (+)

Subj. TB

Vorsatz (18 II) bedeutet Wissen und Wollen der Tat. Er 
muss sich auf alle obj. TBM beziehen. 

Dies ist in casu nicht der Fall: A hat nicht den Vorsatz 
hat, eine fremde Sache zu nehmen. 

Somit handelt A hinsichtlich eines Diebstahls nicht 
vorsätzlich. Er hat sich nicht eines Diebstahls strafbar 
gemacht. 

Gemäss Art. 19 Abs. 1 wird der Täter nach dem 
Sachverhalt beurteilt, den er sich vorgestellt hat. Da die 
Wegnahme der eigenen Sache keinen TB erfüllt, kann 
er keiner vorsätzlichen Deliktsbegehung bezichtigt 
werden. 

Gemäss Art. 19 Abs. 2 bleibt zu prüfen, ob der Irrtum 
vermeidbar gewesen wäre und A somit einen 
fahrlässigen Diebstahl begangen haben könnte. Da dies 
aber nicht unter Strafe steht, erübrigt sich eine 
entsprechende Sorgfaltspflichtprüfung des A. 

A will B töten. A schiesst auf die vor ihm 
stehende Person in der Annahme, es sei B. 
Tatsächlich steht aber C vor ihm. 

Obj. TB (+)

Subj. TB

Vorsatz (18 II) bedeutet Wissen und Wollen der Tat. Er 
muss sich auf alle obj. TBM beziehen. 
Der Vorsatz des Täters bezieht sich darauf, die vor ihm 
stehende Person (in casu C) zu töten. Dies ist dem 
Täter auch gelungen. 
Dass es sich dabei um eine andere Person handelt, 
stellt kein Vorsatzproblem dar, sondern bedeutet einen 
unbeachtlichen Motivirrtum. Ein solcher error in persona 
vel objecto ist für den Vorsatz ebenso unbeachtlich wie 
etwa die irrige Vorstellung, in Notwehr zu handeln. Es 
liegt keine irrige Vorstellung über den Sachverhalt i.S.v. 
Art. 19 StGB vor. 

error in persona: 

Vorsatz: „ich will diesen Menschen töten“
(weil es sich um xy handelt) unbeachtlich!

Sachverhaltsirrtum in der Form eines TB-Irrtums (1)



A will B töten. A zielt auf B, der sich hinter einem 
Pfosten versteckt. Statt B zu treffen, prallt die Kugel 
am Pfosten ab und trifft der unbeteiligten C. 

Obj. TB (+)

Subj. TB

Vorsatz (18 II) bedeutet Wissen und Wollen der Tat. Er 
muss sich auf alle obj. TBM beziehen. 
In casu bezieht sich der Vorsatz des Täters darauf, die 
von ihm anvisierte Person (B) zu töten. 
Tatsächlich trifft die Kugel des A eine andere Person 
(C). 
Auf C lässt sich der Vorsatz des A nicht übertragen. 
Somit kann A nur dann eines vorsätzlich-vollendeten 
Deliktes bestraft werden, wenn er auch hinsichtlich C 
(eventual-)vorsätzlich handelte. (siehe Exkurs unten)
Ansonsten ist ihm versuchte vorsätzliche und 
fahrlässige Tötung vorzuwerfen. Es liegt eine aberratio 
ictus vor, die vom Irrtum über den Kausalverlauf zu 
unterscheiden ist. Bei einer aberratio ictus liegt 
überhaupt kein Irrtumsproblem vor, weshalb StGB 19 
nicht zur Anwendung kommen kann. 

Kein Irrtum über den Kausalverlauf! 

Beachte, dass bei der aberratio ictus kein Irrtum über den Kausalverlauf 
vorliegt. Beim Irrtum über den Kausalverlauf tritt der angestrengte Erfolg 
zwar ein, aber auf andere Weise. Demgegenüber führt eine aberratio ictus 
nicht zum vorgestellten Erfolg, sondern zu einem anderen, ungewollten. 

A will B töten. A schiesst auf B, der in der Folge 
zusammensackt. In der Annahme, B sei tot, wirft 
er ihn in einen Fluss. Dort ertrinkt der 
bewusstlose B. 

Obj. TB (+)

Subj. TB

Vorsatz (18 II) bedeutet Wissen und Wollen der Tat. 
Er muss sich auf alle obj. TBM, auch auf den 
Kausalverlauf, beziehen und zum Zeitpunkt der Tat 
vorliegen. 
In casu wollte A den B nicht (mehr) töten, als er ihn 
tatsächlich getötet hat. Dieser dolus antecedens ist 
eigentlich kein rechtlich relevanter Vorsatz. Somit 
müsste A i.S.v. Art. 19 StGB einer versuchten und 
allenfalls einer fahrlässigen Tötung bestraft werden. 
Um dieses z.T. unbefriedigende Ergebnis 
abzuwenden, werden in der Lehre verschiedene 
dogmatische Vorschläge unterbreitet: 

Sachverhaltsirrtum in der Form eines TB-Irrtums (2)

• Konstruktion des dolus generalis;
• Frage nach der Wesentlichkeit der 

Kausalverlaufsabweichung;
• Frage, ob der Täter beide Handlungen 

von Vornherein geplant hat.



Vorsatz: „ich will diesen Menschen töten“

B
A

T

aberratio ictus:

Vorweg ist darauf hinzuweisen, dass von einer aberratio ictus 
nur dann gesprochen werden kann, wenn der Täter 
hinsichtlich des tatsächlich eingetretenen Erfolgs nicht 
ohnehin eventualvorsätzlich handelte. 

Stratenwerth und mit ihm fast die gesamte Literatur gehen davon 
aus, dass bei einer aberratio ictus verschiedene 
Lehrmeinungen bestünden. Namentlich kritisiert 
Stratenwerth die angeblich von Rehberg vertretenen 
Gleichwertigkeitstheorie, wonach der Vorsatz vom einen 
auf das andere Rechtsgut bei deren Gleichwertigkeit 
übertragen würde, wenn der tatsächliche vom vorgestellten 
Kausalverlauf nur unerheblich abweicht. 

Tatsächlich begründen diese Kriterien (Gleichwertigkeit der 
Rechtsgüter, Unerheblichkeit der Kausalitätsabweichung) 
nicht eine neue Theorie, sondern dienen vielmehr der 
Konkretisierung des Eventualvorsatzes (vgl. Lehrbuch 
Rehberg / Donatsch). 

aberratio ictus
Stratenwerths Interpretation von Rehbergs 

„Gleichwertigkeitslehre“

Vorsätzliche Begehung 

aberratio ictus: Prüfe Versuch + Fahrlässigkeit

Die Gleichwertigkeitstheorie
stellt keine Abweichung dieser 
Regel dar (a.M. offenbar 
Stratenwerth AT, § 9 N 88). 
Vielmehr bietet sie Kriterien 
zur Beantwortung der Frage, 
ob Eventualvorsatz 
angenommen werden kann 
oder nicht, nämlich: 

Ist der 
eingetretene 

Erfolg mit dem 
angestrebten 
gleichwertig ?

Ist die 
Abweichung vom 

vorgestellten Kausal-
verlauf erheblich ?

Handelt der Täter im Hinblick auf den tatsächlich 
eingetretenen Erfolg mindestens eventualvorsätzlich? 



Rechtsfolgen eines error in persona auf mehrere Beteiligte 

Rechtsfolgen eines error in persona bei Mittäterschaft 

Hier ist die zentrale Frage: Hält sich das irrtumsgetragene Handeln noch im Rahmen des gemeinsamen Tatplans? Dies 
ist dann der Fall, wenn das Risiko eines derartigen Irrtums bereits im Tatplan angelegt war. Diesfalls ist der error in 
persona auch für die Mittäter unbeachtlich, andernfalls ist der error in persona als Mittäterexzess zu bewerten. 

Rechtsfolgen eines error in persona bei Anstiftung  

Die Rechtsfolgen sind hier strittig: 

Generelle Unbeachtlichkeit (Anstifter soll nicht besser gestellt sein!)

aberratio ictus

Differenzierung danach, ob das Verwechslungsrisiko schon in den Weisungen enthalten war oder allein dem 
Angestifteten zur Last fällt. 



StGB 33

StGB 34

seltene Bestimmungen im BT

Einwilligung (Gewohnheitsrecht)

elterliches Züchtigungsrecht (ZGB 301 f.): wobei dies höchstens Tätlichkeiten, nie aber KV zu rechtfertigen vermag.

Selbsthilfe (OR 52)

Besitzschutz (ZGB 926)

Handeln aufgrund von Amts- und Berufspflicht (StGB 32 i.V.m. StPO ZH X)

Rechtfertigungsgründe

Wahrung berechtigter Interessen (Gewohnheitsrecht, aber nur sehr zurückhaltend)

Rechtfertigende Pflichtenkollision



Die (hyp.) Einwilligung ist positivrechtlich nicht geregelt, aber gewohnheitsrechtlich als übergesetzlicher Rechtfertigungsgrund
anerkannt. Sie unterscheidet sich vom natürlichen Einverständnis und ist an folgende Voraussetzungen gebunden: 

Erklärung der Einwilligung vor der Tat und nach 
Aussen erkennbar (ausdrücklich oder konkludent).

Die Urteilsfähigkeit des Einwilligenden ist gegeben, 
da er Einsicht in das Wesen und die Tragweite des 
Verzichtes hat und auch

keinen Willensmängeln unterliegt.

Handeln in Kenntnis und aufgrund der Einwilligung

Hypothetische Einwilligung

Verfügungsbefugnis des Einwilligenden über das RG

Handeln in Kenntnis und aufgrund der hyp. Einw. 

Hypothetische Einwilligung i.e.S.

unbestr., wenn Voraussetzungen d. GoA (OR 419) erfüllt:

obj. Interesse und mutmasslicher Wille. 

str., wenn sein obj. („vernünftiges“) Interesse nicht da, wobei 
h.L. rechtmässige hypothetische Einwilligung bejaht 

Die Einwilligung

Die Einwilligung ist nur bezüglich Individualrechtsgüter 
möglich (Aber auch da nicht immer: Ausnahme 111, 187).

Zudem kann in eine schwere KV oder ein Lebensrisiko nur 
bei Vorliegen vertretbarer Gründe eingewilligt werden 
(kritisch Seelmann: soft paternalism).

Die Einwilligung in ein Verletzungsrisiko findet dort ihre 
Grenze, wo absichtliche oder grobfahrlässige 
Regelverstösse vorliegen.

Nicht-Einholbarkeit einer tatsächlichen Erklärung

Verfügungsbefugnis des Einwilligenden über das RG



Wer sich in einer NotwehrlageNotwehrlage befindet, darf sich gemäss StGB 33 I im Rahmen der ProportionalitProportionalitäätt und SubsidiaritSubsidiaritäätt verteidigen (inkl. Vorsatzinkl. Vorsatz!).

Eine NotwehrlageNotwehrlage setzt einen rechtswidrigen, unmittelbaren Angriff gegen ein Individualrechtsgut voraus.

Ein Angriff ist eine willensgetragene Aktion eines Menschen (Sicht: ex ante).
Unmittelbar ist er, wenn jedes weitere Zuwarten die Verteidigungschancen gefährden würde.
Rechtswidrigkeit (!)

Somit ist gemäss StGB 33 I eine subsidiäre und proportionale Abwehr erlaubt. 

Somit liegt in casu eine Notwehrlage vor.

I.S.d. SubsidiaritSubsidiaritäätt hat die Abwehr mit dem mildesten, sicheren Mittel zu erfolgen.

I.S.d. ProportionalitProportionalitäätt darf zwischen dem verteidigten und verletzten Rechtsgut 
mindestens kein krasses Missverhältnis bestehen. In gewissen Fällen (Angriffe 
erkennbar schuldlos Handelnder, selbstverschuldete Notwehrlage, enges 
Näheverhältnis, Bagatellangriff) wird sie besonders eng beurteilt.

Da casu die Notwehrhandlung 
subsidiär und proportional ist, 

ist die Tat rechtswidrig. Es liegt 
jedoch ein intensiver Notwehr-
exzess vor, der unstr. von 33 II 
erfasst ist und somit mind. 
schuldmildernd wirkt (33 II Satz 1
mit Verweis auf 66). 

Handelt der Täter gar „in 
entschuldbarer Aufregung oder 
Bestürzung über den Angriff“, so 
liegt gar ein entschuldigender 
Notwehrexzess i.S.v. Satz 2 vor.

Die h.L. betrachtet den asthe-
nischen, nicht aber den sthenischen 
Affekt als entschuldbar. Der Täter 
darf zudem nicht selbstverschuldet 
in die Lage geraten. 

Prüfe nun Verteidigungswille.

Dies ist in casu 
nicht der Fall. 

Dies ist in 
casu der Fall. 

Somit liegt nach h.L. 
ein untauglicher Ver-
such (da Handlungs-
unwert ohne Erfolgs-
unwert), nach m.M. 
aber ein vollendetes 
Delikt vor. 

Somit ist die 
Tat gerecht-
fertigt. 

muss der Abwehrende in deren  
Kenntnis und aus diesem Grund 
(VerteidigungswilleVerteidigungswille) handeln. 

Da in casu die Notwehrhandlung 
nicht subsidiär / proportional ist, 

Dabei genügt es, wenn er mind. die 
Lage für seine Handlung in Anspruch 
nehmen will (darüber hinausgehende 
innere Beweggründe dürfen i.d.R. 
nicht relevant sein, Ausnahme: 
Züchtigungsrecht). 

Somit liegt in casu keine Notwehrlage vor.

Da der Täter meint, er 
werde angegriffen / der 
Angriff sei rechtswidrig / 
unmittelbar, befindet er sich 
in einem Erlaubnistat-
bestandsirrtum, der nach 
StGB 19 I zu behandeln ist. 

Allerdings ist strittig, wo dies 
geprüft werden soll.

Die h.L. prüft dies im 
Rahmen der Rechtswidrig-
keit.

Da dies im Ergebnis m.E. 
nicht haltbar ist (gegen eine 
Putativnotwehr könnte der 
fälschlicherweise Angegrif-
fene keine rechtfertigende 
Notwehr mehr üben!), 
schliesse ich mich hier der 
rechtsfolgenverweisenden 
eingeschränkten Schuld-
theorie an, welche die 
Handlung rechtswidrig 
behandelt, dem Täter aber 
u.U. keine Schuld zuschiebt.

Da sich der Täter auch 
nicht in einem 
ErlaubnisTB-Irrtum (nach 
19 I) befindet, bleibt die 
Tat unstrittig rechts-
widrig. Überdies kann sie 
nach h.L. auch nicht 
entschuldigt werden 
i.S.v. 33 II, da in casu ein 
extensiver (=qualitativer) 
Exzess vorliegt (da keine 
Notwehrlage). 

Gemäss 33 I ist nicht nur 
der Angegriffene selbst, 
sondern auch jede andere 
Person abwehrberechtigt. 
Es gelten dieselben 
Voraussetzungen für die 
Notwehr.

Notwehr

Irrtum (+) Irrtum

Todesschuss: EMRK 2. 
Anw. i.e.S. umstritten: 
Todesschuss nur zulässig 
wenn sonst anderes Leben 
gefährdet? Todesschuss 
auch zulässig, um 
schweren anderen Angriff 
abzuwehren?



Wer sich in einer NotstandslageNotstandslage befindet, darf sich gemäss Art. 34 Ziff. 1 Abs. 1 im Rahmen der ProportionalitProportionalitäätt und SubsidiaritSubsidiaritäätt davor schützen (inkl. Vors.inkl. Vors.).

Eine NotstandslageNotstandslage setzt eine nicht selbstverschuldete, unmittelbare Gefahr gegen ein Individualrechtsgut voraus.

Die Gefahr kann irgendwelchen Ursprungs sein (Sichtweise ex ante) und braucht nicht rechtswidrig zu sein (vgl. Naturgewalt).
Unmittelbar ist diese Gefahr, wenn jedes weitere Zuwarten die Abwehrchancen gefährden würde (Dauergefahr rechtlich anerkannt).

Somit ist gemäss StGB 34 Ziff. 1 I subsidiärer und proportionaler Schutz erlaubt. 

Somit liegt in casu eine Notstandslage vor.

I.S.d. SubsidiaritSubsidiaritäätt hat die Abwehr mit dem mildesten, sicheren Mittel zu erfolgen.

I.S.d. ProportionalitProportionalitäätt muss zwischen dem geretteten und dem verletzten Rechtsgut 
ein angemessenes Verhältnis bestehen (bei höchstpersönlichen Rechtsgütern 
gibt es keine Quantifizierung), wobei in gewissen Fällen (Aggressivnotstand, 
Garantenstellung) die Proportionalität besonders eng zu beurteilen ist.

Da in casu die Notstandshandlung 
subsidiär und proportional ist, 

ist die Tat rechtswidrig. Es liegt 
jedoch ein intensiver 
Notstandsexzess vor, der unstr. 
von 34 (Doppelnatur, Randtitel 
Redaktionsversehen!) erfasst ist 
und somit mind. schuldmildernd 
wirkt (34 Ziff. 1 Abs. 2 mit Verweis 
auf 66). 

Ein entschuldigender Exzess liegt 
gemäss Art. 34 Ziff.1 Abs. 1 vor, 
wenn die Gefahr vom Täter nicht 
verschuldet wurde und ihm die 
Preisgabe des gefährdeten Gutes 
nicht zugemutet werden konnte.

Dies ist in casu 
nicht der Fall. 

Dies ist in 
casu der Fall. 

Somit liegt nach h.L. ein 
untauglicher Versuch 
(da Handlungsunwert 
ohne Erfolgsunwert), 
nach m.M. aber ein 
vollendetes Delikt vor. 

Somit ist die 
Tat gerecht-
fertigt. 

muss der Abwehrende in deren  
Kenntnis und aus diesem Grund 
(Rettungswille) handeln. 

Da in casu die Notstandshandlung  
nicht subsidiär / proportional ist,

Dabei genügt es, wenn er mind. die 
Lage für seine Handlung in Anspruch 
nehmen will (darüber hinausgehende 
innere Beweggründe dürfen i.d.R. 
nicht relevant sein). 

Somit liegt in casu keine Notstandslage vor.

Da der Täter aber meint, es 
liege eine unmittelbare 
Gefahr vor, befindet er sich 
in einem Sachverhaltsirrtum 
in der Form eines 
Erlaubnistatbestandsirrtums 
welcher gemäss Art. 19 
Abs. 1 StGB zu behandeln 
ist.

Da sich der Täter auch 
nicht in einem 
ErlaubnisTB-Irrtum befin-
det (nach 19 I), bleibt die 
Tat unstrittig rechtswidrig. 
Überdies kann sie nach 
h.L. auch nicht entschul-
digt werden i.S.v. 34 I und 
II (Doppelnatur, Randtitel 
Redaktionsversehen!), da 
in casu ein extensiver 
Exzess vorliegt (da keine 
Notstandslage). 

Notstand

Irrtum (+) Irrtum

Gemäss Gesetzestext darf die Gefahr nicht selbstverschuldet sein (e contrario 34 Ziff. 1).

Dieses Erfordernis ist restriktiv auszulegen (da zu Gunsten des Täters mit StGB 1 vereinbar, im nStGB nicht mehr enthalten): Nur gegeben, wenn 
von Anfang an klar war, dass es keinen anderen Ausweg mehr geben wird, als in fremde Rechtsgüter einzugreifen (z.B. privates Martinshorn).

Bagatelldelikte sind nicht 
Notstandsfähig. 

Notstandshilfe ist in Abs. 2 
geregelt. Trotz 
abweichendem 
Gesetzeswortlaut liegt 
keine andere Beurteilung 
der Problemfelder vor. Es 
gelten genau die gleichen 
Kriterien (Ziff. 2 ist nicht 
vollständig!)



Unzurechnungsfähigkeit (StGB 10) oder Schuldunfähigkeit infolge jugendlichen Alters (StGB 82 ff., jeweils nächste Abschnitte!)
Rechtsirrtum (StGB 20)
Unzumutbarkeit normgemässen Verhaltens wegen

Notwehrexzess (StGB 33 II Satz 2)
entschuldigendem Notstand (StGB 34 Ziff. 1)

Klassische Schuldausschlussgründe

Besoffener Täter – rechtlich relevante Tathandlung 
Solange noch ein zweckorientiertes Handeln möglich ist, stellen auch seine Bewegungen eine Steuerung und somit ein 
rechtlich relevantes Handeln dar.

StGB 12 bestimmt, dass StGB 10 und 11 nicht anwendbar sind, wenn der Täter vorsätzlich den Zustand der 
Schuldunfähigkeit herbeiführt hat in der Absicht der späteren Begehung dieser strafbaren Handlung.

Entgegen dem Wortlaut verlangt die h.L. keine Absicht. Sie lässt bereits die Inkaufnahme (EV) genügen. …

Die h.L. und die Praxis anerkennen auch die fahrlässige alic. Diese steht aber nicht im Gesetz und darf kraft StGB 1 auch nicht 
analog aus StGB 12 hergeleitet werden.
Auch eine teleologische Reduktion von StGB 10 überzeugt nicht, da StGB 12 sonst nur deklaratorische Kraft hätte.

Bei fahrlässigen Erfolgsdelikten lässt sich jedoch die vorgeworfene Tathandlung in jene Zeit vorverlegen, in welcher der Täter 
noch zurechnungsfähig war.

Ansonsten bleibt nur noch eine Strafbarkeit aus StGB 263.

Actio libera in causa (alic)

Absicht

Analogie

Red. von 10

Vorverlagerung

263

Gemäss der heute ganz herrschenden Schuldtheorie werden direkte und indirekte Rechtsirrtümer gleichermassen 
gemäss Art. 20 StGB  in der Schuld (und nicht etwa im Vorsatz) behandelt:
Es muss ein unvermeidbares (strenge Voraussetzungen!) Unrechtsbewusstsein vorliegen. 

Da in casu der Irrtum unvermeidbar war, entfällt die 
Schuld. Somit muss der Richter – über den Wortlaut von 
20 hinaus! – von einer Bestrafung Umgang nehmen. 

Da in casu der Irrtum vermeidbar war, entfällt die 
Schuld nicht. Ob sie gemildert wird, ist strittig. 

Rechtsirrtum

Referenzsatz: Die Prozessvoraussetzungen sind erfüllt, da die Tat nicht verjährt ist i.S.v. 70 ff. und der Antrag des 
Verletzten i.S.v StGB 28 I vorliegt. Ein anderer Teil der Lehre misst dem Strafantrag materiell-rechtliche Bedeutung im 
Sinne einer obj. Strafbarkeitsbedingung zu. 

Prozessvoraussetzungen



Referenzsatz 

[Der Rücktritt / die tätige Reue] stellt ein 
persönliches Merkmal i.S.v. Art. 26 StGBArt. 26 StGB dar, 
weshalb das entsprechende Verhalten bei 
denjenigen Mittätern nicht berücksichtigt werden 
kann, welche dies nicht vorweisen. 

Typische persönliche Merkmale i.S.v. Art. 26 StGB sind: 
- 10 f. sowie Art. 111 ff.10 f. sowie Art. 111 ff. (namentlich Skrupellosigkeit1, 
entschuldbare heftige Gemütsbewegung, achtenswerte 
Beweggründe, Situation der Gebärenden)
- 2020
-- 21 II, 22 II21 II, 22 II
-- 64.64.

Referenzsatz 

Bei strafbarkeitsbegründenden Merkmalen ist 
StGB 26 nicht anzuwenden: Es findet eine 
strenge Akzessorietät statt, sobald der 
Teilnehmer das sachliche Merkmal beim 
Täter gekannt hat. 

Strafbarkeitsbegründende Merkmale sind etwa: 
- Skrupellosigkeit1 bei 129
- Motiv der Bosheit bei Art. 179septies
- besonderes Verhältnis zum Opfer (z.B. 188, 192, 193)
- Vermögensvorteilsabsicht bei Art. 195 II
- Eigenschaften bei echten Sonderdelikten (h.L.).
- (auch Geringfügigkeit des Schadens) [Vorsatz?]

Art. 26 StGB

1 Skrupellosigkeit bei Art. 112 ist ein persönliches Merkmal: Hier wirkt es nicht strafbarkeitsbegründend, sondern 
–erhöhend (vgl. die Tatsache, dass die Artikel 112 ff. nur aus historischen Gründen explizit im BT stehen, eigentlich 
aber auf sie verzichtet werden kann). Strittig beim gemeingefährlichen Merkmal: Bei gemeingefährlichen Mittel 
scheint es sich vorerst um ein sachliches Merkmal zu handeln. Das entscheidende Kriterium für die Anwendung von 
112 ist jedoch die besondere Skrupellosigkeit (die sich in der Verwendung gemeingefährlicher Mittel offenbaren 
kann). Bei der besonderen Skrupellosigkeit handelt es sich klarerweise um ein persönliches Merkmal.

Skrupellosigkeit bei Art. 129 wirkt strafbarkeitsbegründend: Es gibt keine Möglichkeit, 129 zu begehen, indem man 
einen Menschen in nichtskrupelloser Weise in eine unmittelbare Lebensgefahr bringt. 

Limitierte Akzessorietät



• In casu ist kein vorsätzliches Handeln i.S.v. 18 II erkennbar und die Fahrlässigkeit ist – ausnahmsweise, 18 II –
strafbar (vgl. Art. xy). 

• Tathandlung

• Taterfolg (einen fahrlässige Versuch gibt’s per definitionem nicht)

• Die natürliche Kausalität i.S.v. conditio sine qua non ist gegeben, da die fahrlässige Handlung nicht hinweggedacht 
werden könnte, ohne dass der Erfolg in seiner konkrete Gestalt entfiele. 

• Das BGer prüft ferner den adäquaten Kausalzusammenhang. Auch dieser ist zu bejahen, da es nicht ausserhalb 
jeder Lebenserfahrung liegt, dass …

• Fahrlässigkeit setzt gemäss Art. 18 Abs. 3 eine obj. und eine subj. Sorgfaltspflichtwidrigkeit (SPW) voraus. Die obj. 
SPW ist in casu gegeben, da der Täter eine Rechtsnorm oder eine Richtlinie verletzt oder (subsidiär) anders als ein 
gewissenhafter, besonnener und einsichtiger Mensch handelt. Er handelt auch subj. spw, da keine Gründe ersichtlich 
sind, weshalb man von ihm nicht ebendiese Sorgfalt verlangen dürfte. 

• Kausalverlauf und Erfolg müssen objektiv und subjektiv in groben Zügen vorhersehbar (vhs) sein. Die obj. VHS 
entspricht der bereits behandelten Adäquanz. Die subj. VHS ist ebenfalls gegeben, da der Täter …

• Ein Pflichtwidrigkeitszusammenhang (PWZ) ist gegeben, wenn bei pflichtgemässem Verhalten der Erfolg ausgeblieben 
wäre. Wann dieser hypothetische (ontologisch nicht beweisbare, ccqn) KSZ gegeben ist, wird je nach Lehre 
(Wahrscheinlichkeits- vs Risikoerhöhungslehre) unterschiedlich beantwortet.

– Die Risikoerhöhungslehre erachtet den PWZ schon dann als gegeben, wenn  durch das pflichtwidrige Verhalten 
der Erfolgseintritt begünstigt wurde. 

– Die Wahrscheinlichkeitslehre nimmt einen PWZ erst an, wenn das  sorgfaltspflichtgemässe Verhalten mit an 
Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit den Eintritt des Erfolges verhindert hätte. 

– In casu …

– Wegen dem engen Gesetzestext (18 II „zurückzuführen“) und dem sonstigen Durchmischen von Gefährdungs-
und Erfolgsdelikten ist die Risikoerhöhungslehre abzulehnen.

• Schliesslich liegt es im Schutzzweck der verletzten Norm, ebensolche Erfolge zu verhindern. 

• RW (BGer: erlaubtes Risiko? Lehre: subj. Problem)

• Schuld, insbesondere Frage der Zumutbarkeit normgemässen Verhaltens

Das fahrlässige Begehungsdelikt



- Abgrenzung Tun / Unterlassen (Schwerpunktstheorie vs Subsidiaritätslehre)

- In casu ist der TB-Erfolg eingetreten. 

- Das Unterlassen ist ursächlich, wenn die Vornahme der gebotenen Handlung den Erfolg verhindert hätte. 
Wann dieser hypothetische (ontologisch nicht beweisbare; ccqn: darin enthalten ist die Adäquanzprüfung) KSZ 
gegeben ist, wird je nach Lehre (Wahrscheinlichkeits- vs Risikoerhöhungslehre) unterschiedlich beantwortet. 
Mittelmeinung Trechsel.

- Eine Garantenstellung kann aus Gesetz, Vertrag oder Ingerenz begründet werden. 

- Dieser Garant hatte Tatmacht (=physisch-reale Möglichkeit zum Handeln).

- In casu ist die Gleichwertigkeit des Unterlassens gegenüber aktivem Tun gegeben, da es sich um ein 
Erfolgsdelikt handelt. 

- Der Täter handelt mit Unterlassungsvorsatz i.S.v. 18 II, weil er in Kenntnis seiner Garantenstellung und im 
Bewusstsein der Tatmacht den Willen fasst, keine auf Erfolgsabwendung gerichtete Tätigkeit zu entfalten. 

- Rechtswidrigkeit (insbes. rechtfertigende Pflichtenkollision)

- Schuld (Insbesondere Zumutbarkeit sorgfaltspflichtgemässen Verhaltens?)

Art. 128 steht zwar im Gesetz, begründet aber nach einhelliger Lehre keine 
Garantenstellung (sonst würde 128 Alt. 1 gegenstandslos).

Beistandspflicht unter Ehegatten Art. 159 Abs. 3 ZGB
Beistandspflicht innerhalb einer Familie Art. 272 ZGB
Gehorsam der Kinder Art. 301 f. ZGB 
Unterstützungspflicht unter Verwandten Art. 328 ZGB
Tierhalter Art. 56 OR 
Autofahrer bezüglich Betriebssicherheit Art. 29 SVG
Beteiligte eines Unfalls Art. 51 Abs. 2 SVG

Garantenstellung aus Gesetz Garantenstellung aus Ingerenz
Ein widerrechtliches / pflichtwidriges Vorverhalten begründet zweifellos eine 
Garantenstellung.

Ein rechtmässiges Vorverhalten begründet unstrittig dann eine Garantenstellung, 
wenn ein rechtlich missbilligtes Risiko geschaffen wurde (Überwachergarant). 

Strittig ist jedoch, ob auch sonstiges rechtmässiges Vorverhalten eine solche 
begründen soll.

Dies ist entgegen einem Teil der Lehre abzulehnen, weil sonst im Bereich der 
Notwehr Art. 128 Alt. 1 gegenstandslos würde (auch der schwer verwundete 
Vergewaltiger geniesst den Schutz von 128).

Garantenstellung aus Vertrag Aus Vertrag ist in casu keine Garantenstellung entstanden, da kein Vertragsbindungswille vorhanden ist 
(sondern blosse Gefälligkeit vorliegt). 

Arbeitgeber schützt Arbeitnehmer Art. 328 OR

Das unechte Unterlassungsdelikt



Feststellung: Nichteintritt des Erfolges

Feststellung: Strafbarkeit des Versuches

Unterlassungsvorsatz

Mit Unterlassungsvorsatz handelt, wer in Kenntnis seiner Garantenstellung und im Wissen um die Tatmacht den 
Entschluss fasst, kein auf Erfolgsabwendung gerichtetes Handeln zu entfalten.

ggf. weitere subj. TBM

Überschreiten der Versuchsschwelle – drei Möglichkeiten: 

RW

Schuld, insbesondere Frage der Zumutbarkeit

Rücktritt / tätige Reue

Garant setzt erst mit dem Verstreichen lassen der letzten Rettungsmöglichkeit zur Begehung des Deliktes an;

Garant setzt bereits mit dem Verstreichen lassen der ersten Handlungsmöglichkeit an;

Garant setzt an, wenn eine unmittelbare Rechtsgutsgefährdung eintritt.

Wo wird geprüft, ob objektiv überhaupt eine Garantenstellung vorliegt ?

Objektiv muss ja gar keine Garantenstellung vorliegen! 

Vielmehr ist es Merkmal des Versuchs, dass der obj. TB nicht erfüllt ist. 

Das versuchte unechte Unterlassungsdelikt



Fahrlässiges

Kein (a) vorsätzliches (b) Handeln erkennbar. (unter b: Abgrenzung Tun / Unterlassen).

Feststellen der Strafbarkeit der Fahrlässigkeit (18 I: nur strafbar, wenn Gesetz ausdrücklich bestimmt)

Deliktserfolg

Dieser Garant hatte Tatmacht (=physisch-reale Möglichkeit zum Handeln).

Das Unterlassen ist ursächlich, wenn die Vornahme der gebotenen Handlung den Erfolg verhindert hätte. Wann dieser 
hypothetische (ontologisch nicht beweisbare, ccqn, darin enthalten ist die Adäquanzprüfung) KSZ gegeben ist, wird je 
nach Lehre (Wahrscheinlichkeits- vs Risikoerhöhungslehre) unterschiedlich beantwortet. Mittelmeinung Trechsel.

Eine Garantenstellung kann aus Gesetz, Vertrag oder Ingerenz begründet werden. 

In casu ist die Gleichwertigkeit des Unterlassens gegenüber aktivem Tun gegeben, da es sich um ein Erfolgsdelikt 
handelt (Entsprechungsklausel). 

Sorgfaltspflichtverletzung

Vorhersehbarkeit

RW

Schuld, insbesondere Unzumutbarkeit normgemässen Verhaltens

unechtes Unterlassungsdelikt

Vermeidbarkeit ist bereits in 
der hypothetischen 

Kausalität enthalten. 



Feststellung: Nichtvollendung des Deliktes

Die Strafbarkeit des Versuchs ergibt sich aus Art. xy i.V.m. 21 I i.V.m. 9 I / II.

In casu handelt der Täter vorsätzlich i.S.v. 18 II, da ein unbedingter Tatentschluss vorliegt. Ev. ergänzend: Dass dieser auf unsicherer 
Tatsachengrundlage basiert, ist unproblematisch. Abgrenzung zur Tatgeneigtheit, wo noch innere Vorbehalte vorliegen. 

RW / Schuld / Strafmilderung / Strafaufhebung

Ansetzen zur Ausführung: Nach BGer (Schwellentheorie) beginnt der Versuch mit jeder Tätigkeit, die nach dem Plan, den sich der Täter 
gemacht hat, auf dem Weg zum Erfolg den letzten entscheidenden Schritt darstellt, von dem es i.d.R. kein Zurück mehr gibt, es sei denn, er 
würde durch äussere Umstände oder durch einen unerwarteten Gesinnungswandel zurückgehalten. Subsumtion unter Hinweis auf…

h.L., die auch obj. (namentlich die räumliche und zeitliche Tatnähe) und subj. Elemente (namentlich Persönlichkeit und Hemmschwelle) berücksichtigt. 

Somit wurde in casu dieser point of no return überschritten. Somit wurde in casu 
dieser point of no return 
noch nicht
überschritten.

Zu prüfen bleibt, ob der 
Täter bereits strafbare 
Vorbereitungshandlungen 
begangen hat (Hinweis auf 
260bis)

Der Versuch ist in casu vollendet i.S.v. 22 I 
(nur bei Erfolgsdelikten möglich), da der 
Täter alles getan hat, was er nach seinem 
Tatplan zur Herbeiführung des Erfolges für 
notwendig hielt.

Der Versuch ist in casu unvollendet i.S.v. 21 I (sowohl bei Tätigkeits- als auch 
Erfolgsdelikten möglich), da der Täter noch nicht alles getan hat, was er 
nach seinem Tatplan zur Herbeiführung des Erfolges für notwendig hielt.
Beim unvollendeten Versuch besteht die Möglichkeiten des Rücktritts (21 II).

Beim vollendeten Versuch besteht die 
Möglichkeiten der tätigen Reue (22 II).

Dazu müsste der Täter aus eigenem Antrieb die strafbare Tätigkeit nicht zu 
Ende führen.
Dies ist in casu nicht der Fall, da der Versuch fehlgeschlagen ist (relevant ist 
hier einzig die subjektive Sicht des Täters).
Dies ist in casu nicht der Fall, da der Täter gerade durch das Risiko des 
Misslingens zur Aufgabe der Tat veranlasst wird (Stw. Verbrechervernunft –
nach der Franksche Formel: Ich will nicht zum Ziel kommen, selbst wenn ich 
es könnte.).

Es könnte ein untauglicher Versuch i.S.v. 23 I – gemeint ist ein ex ante absolut untauglicher – vorliegen. 

Ein solcher liegt vor, wenn mit einem derartigen Mittel oder am derartigen Objekt die Tat überhaupt nicht ausgeführt 
werden kann. Der untaugliche Versuch ist also der ungefährliche. … Da es i.c. nie zu einer konkreten 
Rechtsgutsgefährdung kam, liegt ein untauglicher Versuch i.S.v. StGB 23 I vor. StGB 23 II: Handelt der Täter gar aus 
Unverstand, kann er von Strafe befreit werden. Aus Unverstand handelt, wer die Untauglichkeit bloss aufgrund 
besonderer Dummheit übersieht. I.c. … (z.B. Schwangerschaftsabbruchsversuch mit Kamillentee). 

Der Versuch 

Dazu müsste der Täter aus eigenem Antrieb 
zum Nichteintritt des Erfolgs beitragen haben 
(str., wenn nicht kausal). Eigentliche Reue 
(vgl. Randtitel) ist nicht verlangt: Auf das 
Motiv kommt es also nicht an. 



Anstiftung Gehilfenschaft

Vollendete Anstiftung Versuchte Anstiftung Vollendete Gehilfenschaft Versuchte Gehilfenschaft

Die Haupttat (zu 
der angestiftet 
wurde) gelangt 
mindestens ins 
Versuchsstadium

Die (geförderte) 
Haupttat wurde 
mindestens versucht. 

Die Haupttat, die der Gehilfe fördern wollte, 
kam nicht einmal ins Versuchsstadium. 

Teilnahmeformen

Im Gegensatz zu Art. 24 enthält Art. 25 keinen 
Abs. 2, der auch die versuchte Gehilfenschaft 
unter Strafe stellen würde.

Der Tatbeitrag förderte die tatsächlich 
stattgefundene, mindestens versuchte Haupttat 
gar nicht. 

oder

Die Haupttat wurde nicht einmal 
versucht. Der Anstifter 
versuchte vergeblich, jemanden 
anzustiften. 

Der „Angestiftete“ hätte die Tat sowieso 
verübt (omnimodo facturus). 

oder



• Gemäss BGer ist Mittäter, wer bei der Entschliessung, Planung oder Ausführung eines Deliktes 
vorsätzlich und in massgebender Weise mit anderen Tätern zusammenwirkt, so dass er als 
Hauptbeteiligter dasteht.

• Mittäterschaft ist gleichwertiges koordiniertes Zusammenwirken bei der Begehung einer Straftat und 
grenzt sich zur Gehilfenschaft aufgrund objektiver und subjektiver Elemente ab.

• Objektiv wird v.a. auf die Tatherrschaft1,
• subjektiv auf das Wollen der Tat als eigene2 abgestellt.

Problemkreis: Person hat nicht an der Ausführung mitgewirkt 
– Ein Teil der Lehre verlangt eine Beteiligung an der eigentlichen Tatausführung. 
– Die h.L. lässt es demgegenüber genügen, dass die fehlende Mitwirkung bei der Tatausführung durch einen 

übergewichtigen Beitrag im Stadium der Vorbereitung und Planung der Tat kompensiert werden kann.
• (Meine Präzisierung: Wer bloss bei der Entscheidung mitwirkt (oder diese gar verursacht), bleibt ein Anstifter. 

Hat er dagegen noch Einfluss auf weitere Bereiche (Planung, Ausführung), dann kann er Mittäter werden.)

Problemkreis: Delikte mit speziellen Tätereigenschaften
– Der Mittäter muss sämtliche Tätereigenschaften aufweisen. So muss ein Mittäter bei Sonderdelikten Angehöriger der 

bestimmten Berufsgruppe sein und bei Delikten mit überschiessender Innentendenz (um sich zu bereichern…) die 
Absicht mitteilen. 

1 Hilfsfrage: wird ein hinreichender eigener Tatbeitrag geleistet?
2 Hilfsfrage: will die Person den Erfolg und ist bereit, alles dazu nötig zu übernehmen, Stw. 

Austauschbarkeit der Rollen?

Mittäterschaft

Zwischen Täterschaft und Teilnahme am gleichen Delikt gibt es nur unechte Konkurrenz, d.h. die Täterschaft gilt 
alle übrigen Beteiligungen mit ab.

Referenzsatz



Dazu müsste sich der Täter eines anderen Menschen als sein Werkzeug bedient 
haben, um durch ihn1 die beabsichtigte strafbare Handlung ausführen zu lassen.2

Dazu ist Tatherrschaft nötig. 

In casu könnte sich der Täter nach Art. X, begangen in mittelbarer Täterschaft, strafbar 
gemacht haben. 

Tatherrschaft kann auf einer Willens- oder einer Wissensherrschaft beruhen. 

Eine Wissensherrschaft setzt unvorsätzliches, eine Willensherrschaft schuldloses3

Handeln des Vordermannes voraus. 

Wirkt der „Hintermann“ jedoch mit einer vis absoluta (z.B. wird jemand wuchtig angestossen, der dann mit seinem eigenen Körpergewicht 
einen anderen zu Fall bringt), so liegt mangels der Tat eines anderen keine mittelbare, sondern eine unmittelbare Täterschaf vor. 
Voraussetzung für mittelbare Täterschaft ist also ein zweckorientiertes, koordiniertes Handeln einer Dritten Person.

Unproblematische Bsp.: Herbeiführung / Ausnutzen eines 
TB-Irrtum beim Vordermann
unvermeidlichen Verbotsirrtum beim Vordermann
der Schuldunfähigkeit des Vordermannes
einer Notstandssituation (der Tatmittler wurde durch Drohung zur strafbaren Handlung gezwungen)

1

(etwa wegen entschuldigendem Nötigungsnotstand oder Schuldunzurechnungsfähigkeit).3

Die vollständige BGer-Definition lautet: Mittelbarer Täter ist, wer „einen anderen Menschen als sein willensloses oder wenigstens nicht 
vorsätzlich handelndes Werkzeug benützt, um durch ihn die beabsichtigte strafbare Handlung ausführen zu lassen. Diese vollständige 
Definition ist aus mehreren Gründen unbrauchbar. „WENIGSTENS nicht vorsätzlich handelnd“ unterschlägt, ein sich im Nötigungsnotstand 
befindlicher Vordermann regelmässig vorsätzlich handelt. Trotzdem soll in diesen Fällen der Hintermann nach ganz h.L. und BGer mittelbarer 
Täter sein. überdies handelt in ebendiesen Fällen der Vordermann auch nicht willenlos. Auch ein vollständig Unzurechnungsfähiger kann 
vorsätzlich handeln, solange er zweckorientiertes und koordiniertes Handeln entfalten kann. 

2

Die mittelbare Täterschaft



Beim omnimodo facturus ist kein Hervorrufen des Tatentschlusses mehr möglich, da bereits entschlossen. [untauglicher Versuch, welcher nach 
Art. 24 Abs. 2 StGB bei Verbrechen strafbar ist] - Wer  tatgeneigt ist, kann demgegenüber noch angestiftet werden (vgl. Berufskiller).
Opfer oder die Ausführungsart müssen nicht bestimmt werden (str.). Ein allgemeiner Wunsch genügt i.d.R. nicht. Prüfe dann StGB 259.

Erfüllt der Anstifter besondere persönliche Merkmale i.S.v. Art. 26 StGB in eigener Person, welche seine Tat qualifizieren bzw. privilegieren?
Wenn ja → Tatbestandsverschiebung, wenn nicht → keine Tatbestandsverschiebung.

Ob sich dieser Vorsatz darauf beziehen muss, dass der Angestiftete die Tat vollenden soll, ist str. 
- Seelmann: Der Versuch des Angestifteten ist ein Verbrechen oder Vergehen. Daher muss die Anstiftung zum Versuch strafbar sein. 
- h.L.: Der Vorsatz des Anstifters zielt ausschliesslich auf die Anstiftung eines Handlungs-, keines Erfolgsunwerts ab. Daher muss die 
Anstiftung zum Versuch straflos bleiben. Damit muss der agent provokateur straflos bleiben. 

Die vollendete Anstiftung

Die Strafbarkeit der vollendeten Anstiftung ergibt sich aus Art. xy (ev. i.V.m. 21 f., wenn 
Haupttat versucht) i.V.m. 24 I i.V.m. 9 I/II. Die Anstiftung setzt die Bestimmung zur 
Begehung einer mindestens versuchten, vorsätzlichen und widerrechtlichen Haupttat 
voraus. Als Bestimmung gilt jede psychische Einwirkung, die den Tatentschluss bewirkt. 
In casu …

Der Anstifter hat einen doppelten „Anstiftervorsatz“: Er muss mit Wissen und Willen i.S.v. 
StGB 18 II sowohl hinsichtlich der Begehung der Haupttat durch den Haupttäter als auch 
seiner Bestimmung handeln. In casu …

Da in casu weder Rechtfertigungs- noch Schuldausschlussgründe ersichtlich sind, hat 
sich der Täter der vollendeten Anstiftung i.o.S. strafbar gemacht. 



Haupttat i.V.m. Art. 9 I i.V.m. Art. 24 II i.V.m. 21/22/23 StGBO
Art. X (z.B. 111)

Feststellen, dass keine vollendete Anstiftung vorliegt.

Unmittelbares Ansetzen zur Bestimmung des Haupttäters (psychische 
Einwirkung mit dem Ziel, den Tatentschluss hervorzurufen).

Der Anstifter muss Vorsatz bezüglich der Begehung der Hauttat und auch 
bezüglich der Bestimmung des Täters haben (Doppelvorsatz).

Prüfe weiter: RW / Schuld / ggf. Rücktritt oder tätige Reue.

Anwendungsfälle der versuchten Anstiftung:
Täter setzt nicht einmal zum Versuch an.
Täter ist bereits entschlossen (omnimodo facturus) oder zur Tat gerechtfertigt (was der Anstifter nicht weiss).

Feststellung der Strafbarkeit der versuchten Anstiftung (nur bei Verbrechen, 24 II
i.V.m. 9 I).

Die versuchte Anstiftung



Die vollendete Gehilfenschaft

Die Strafbarkeit der vollendeten Gehilfenschaft (nur die vollendete Gehilfenschaft ist 
strafbar!) ergibt sich aus StGB xy (ev. i.V.m. 21 f., wenn Haupttat versucht) i.V.m. 25 
i.V.m. 9 I/II. Die Gehilfenschaft setzt eine Hilfeleistung bei der Begehung einer 
mindestens versuchten, vorsätzlichen und widerrechtlichen Haupttat voraus. Als 
Hilfeleistung gilt jeder irgendwie geartete, kausale Tatbeitrag, der das Verbrechen fördert 
(Förderkausalität genügt). In casu hätte sich die Haupttat ohne den Tatbeitrag anders 
abgespielt. [Hier Abgrenzung zur Mittäterschaft vornehmen]. 

Der Gehilfe hat einen doppelten „Gehilfenvorsatz“: Er handelt mit Wissen und Willen i.S.v. 
StGB 18 II sowohl hinsichtlich der Begehung der Haupttat durch den Haupttäter als auch 
seiner förderkausalen Hilfeleistung. In casu …

Da in casu weder Rechtfertigungs- noch Schuldausschlussgründe ersichtlich sind, hat 
sich der Täter der vollendeten Gehilfenschaft i.o.S. strafbar gemacht.

Hinweise: 

• str., wenn er meint, der Tatentschluss des Haupttäters läge bereits vor. 
• Der Vorsatz muss sich auf den tatsächlichen Straftatbestand beziehen. 
• Der Gehilfe braucht Einzelheiten der Haupttat, z.B. die Identität des Opfers, Ort und 
Zeit, Tatmittel etc. nicht zu kennen. 



EinzellEinzellöösungsung

GesamtlGesamtlöösungsung

MittellMittellöösungsung

Wann der Hintermann ins Versuchsstadium gelangt, ist strittig.

Der Hintermann setzt unabhängig vom Werkzeug an (i.d.R. mit Beginn oder Abschluss der Einwirkung 
auf das Werkzeug).

Idee: Höllenmaschine. Deliktsbeginn für Hintermann ab Abschluss derer „Programmierung“. 

Der Hintermann setzt an, wenn er das Geschehen aus der Hand gibt (=Kontrollverlust) bzw. wenn 
(aus der Sicht der Hintermannes) eine unmittelbare Rechtsgutsgefährdung eingetreten ist.

Hintermann setzt an, wenn durch das Handeln des Werkzeuges zur Tatausführung angesetzt wird.

Versuch bei der mittelbaren Täterschaft

EinzellEinzellöösungsung

GesamtlGesamtlöösungsung

MittellMittellöösungsung

Wann ein Versuch bei mittäterschaftlich begangenen Delikten beginnt, ist strittig.

Gemäss der Einzellösung tritt jeder Mittäter für sich (allein) ins Stadium des Versuchs ein, wenn er 
seinen eigenen Tatbeitrag erbringt. 

Gemäss der Mittellösung tritt jeder Mittäter für sich (allein) ins Stadium des Versuchs ein, die Tat 
insgesamt in das Ausführungsstadium gelangt ist und er seinen eigenen Tatbeitrag erbracht hat. 

Gemäss der Gesamtlösung treten alle Mittäter gemeinsam in das Versuchsstadium ein, sobald einer 
von ihnen zur Ausführung der Tat angesetzt hat. – Beachte Formulierung „zur Ausführung der TAT“, 
also: Die Tat muss also insgesamt in das Ausführungsstadium gelangt sein.

Versuch bei der Mittäterschaft

Versuch bei qualifizierten Delikten

Gemäss BGer ist Versuch bei qualifizierten Delikten möglich, wenn bei der Qualifikation im Verhältnis zum Grundtatbestand ein 
weiteres Rechtsgut geschützt wird und ihr insofern selbständige Bedeutung zukommt.

Versuch des qualifizierten Deliktes liegt demnach erst vor, wenn der Täter mit der Verwirklichung des dafür massgebenden 
Elementes begonnen hat.



Sonderfälle der Irrtümer auf der TB-Ebene:

aberratio ictus

obj. TB

subj. TB

Sachverhaltsirrtum (19 I) in der Form eines Tatbestandsirrtums Entfallen des Vorsatzes, Konsequenz aus 18 II

Rechtswidrigkeit

Sachverhaltsirrtum (19 I) in der Form eines ErlaubnisTB-
irrtums (Syn. Putativrechtfertigung)

(str., wo abhandeln / unstrittig, 
dass nach StGB 19)

umgekehrter Erlaubnistatbestandsirrtum (str., ob vollendete Vorsatztat oder 
Versuch (h.L.), da kein Erfolgsunwert)

Schuld

SV-Irrtum als Entschuldigungstatbestandsirrtum (19)

Verbotsirrtum (20) (direkter oder indirekter) Bei Unvermeidbarkeit:

höchstens Schuldmilderung

Strafe

SV-Irrtum als Strafausschlusstatbestandsirrtum (ev. Strafausschluss)

error in persona
Kein SV-Irrtum i.S.v. Art. 19, da eben kein Irrtum über den KV
Kein SV-Irrtum i.S.v. Art. 19, sondern ein unbeachtlicher Motivirrtum

(nie Art. 19, da zu Ungunsten des Täters, daher Bezeichnung Sachverhaltsirrtum vermeiden. 
Einschlägig v.a. 23)

obligatorisches (!) Entfallen der Schuld

Bei Vermeidbarkeit:

umgekehrter 
TB-Irrtum

Übersicht Irrtümer



Echte Konkurrenz Unechte Konkurrenz

eine H
andlung

m
ehrere H

andlungen

= Gesetzeskonkurrenz

Unrechtsgehalt der zu beurteilenden 
Handlung wird bereits von einer der 

zusammentreffenden Bestimmungen 
vollständig abgegolten (Spezialität, 

Konsumption, Subsidiarität, 
Alternativität)

Gleichartige (5 Tote durch 
Brandstiftung) oder verschiedenartige 

(KV + Sachbeschädigung) TBs. 

Fälle der Idealkonkurrenz
Fälle der R

ealkonkurrenz

Mitbestrafte Vor- oder Nachtat. 

Vortat: sex. Nötigung gefolgt 
von einer Vergewaltigung. 

Nachtat: Der Dieb zerstört die 
gestohlene Sache. (144 wird 
nicht angewendet). 

Gleichartige (5 x Diebstahl) oder 
verschiedenartige (Diebstahl, 

Vergewaltigung) TBs. 

Echte Idealkonkurrenz Unechte Idealkonkurrenz

Echte Realkonkurrenz Unechte Realkonkurrenz

Zusammenstellung Konkurrenzen

einfache HE1 Willensentschluss wird in 1 Akt realisiert und führt zu 1 Deliktserfolg.
natürliche HEEinheitlicher Wille, enger räumlich-zeitlicher Zusammenhang, das gleiche Rechtsgut 

betreffend

Eine oder mehrere Handlungen?

Abgrenzungskriterium: Wird dasselbe Rechtsgut geschützt? 

Strafschärfung gemäss Art. 68 Ziff. 1
Bei Massnahmen und Nebenstrafen gilt dagegen das Kumulationsprinzip! 



Das Medienstrafrecht (und somit in casu der Strafbarkeitsausschluss aller „Medienbeteiligten“) ist gemäss Art. 27 
StGB anwendbar, wenn eine strafbare Handlung durch Veröffentlichung in einem Medium begangen wird und 
sich gleichzeitig auch in dieser Veröffentlichung erschöpft. 

Art. 17 BV verlangt einen weiten Medienbegriff (=indirekte Drittwirkung / Neben TV und Zeitungen 
auch Internet, CD etc.). 

Eine Veröffentlichung liegt vor, wenn sich die Botschaft an einen grossen Kreis von Adressaten richtet.

Die strafbare Handlung erschöpft sich in der Veröffentlichung, wenn die Rechtsgutsverletzung 
ausschliesslich durch die Meinungsäusserung erfolgt. 

Somit ist „Medienrecht“ (Art. 27) anwendbar.

Als Autor gilt jede Person, von welcher der Inhalt der Veröffentlichung stammt oder die sich als Autor ausgibt 
und die Verantwortung für den Inhalt übernimmt.

X ist daher als Autor in diesem Sinne zu verstehen.

Somit sind gemäss Art. 27 Abs. 1 StGB alle Medienschaffenden (Personen, die für das Medienunternehmen tätig 
sind und die notwendigerweise bei der Veröffentlichung mitwirken) im Rahmen ihrer Arbeit (!) straflos. (Die 
Begrenzung der Haftbarkeit entfiele, wenn die Unterstützung über das normale Mass hinausgeht).

Nicht-Medienschaffende bleiben aber nach den allg. Regeln strafbar. 

Dies ist bei Ehrverletzungsdelikten unstrittig, nicht jedoch bei der Rassendiskriminierung (261bis), der 
Pornografie (197 Ziff. 3) und Gewaltdarstellungen (135), wo gemäss Trechsel nicht die Information, sondern 
die Gefühlsverletzung des Betrachters im Zentrum steht. Entgegen der Auffassung des BGer erschöpft sich 
seiner Auffassung nach in letzteren Fällen die strafbare Handlung nicht in der Veröffentlichung. 

Medienstrafrecht 



Damit das StGB anwendbar ist, muss es zeitlich, räumlich und persönlich
anwendbar sein. 

Der räumliche Anwendungsbereich beurteilt sich nach Art. 3 ff. StGB. 

Der zeitliche Anwendungsbereich beurteilt sich nach Art. 2 StGB bzw. EMRK 7
(Rückwirkungsverbot)

Der persönliche Anwendungsbereich beurteilt sich nach Art. 8. 

- Unterscheidung Inlands- und Auslandstat (Art. 4 – 6bis)

- Wo ein Verbrechen / Vergehen als verübt gilt, bestimmt Art. 7, Ort der 
Begehung (hier: Unterscheidung Erfolgs- und Tätigkeitsdelikte). 

Darüber hinaus gilt das StGB grundsätzlich für alle Personen, vorbehalten weitere 
Spezialbestimmungen (etwa Art. 82 ff. StGB, Art. 366 StGB etc.). 

Art. 2 StGB ist nur auf das Kernstrafrecht, nicht aber auf Zeitgesetzes oder 
Massnahmen anwendbar. Strittig ist, wie Richter- und Prozessrecht zu 
behandeln sind.

Anwendungsbereich des StGB


